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A K T U E L L E S 
 

Bundestag senkt Zinsen für Steuernachzah-
lungen- und Erstattungen um mehr als  

4 Prozent 

 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
             STEUERBERATER RECHTSANWÄLTE  
               DÜSSELDORF     ESSEN      VELBERT 
 
 

Ihr Ansprechpartner: 
 

 
 
             Roland Franz 
               Steuerberater 
 
              Tel. 0201 81 09 50 
                 Mail: kontakt@franz-partner.de 
 
              Essen, 30. August 2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der neue Zinssatz für Steuernachzahlungen beträgt nun 0,15% pro Monat oder 1,8% pro Jahr. 

Die Vorgeschichte: Das Bundesverfassungsgericht hatte in zwei Verfahren die Höhe des gesetzlichen 
Zinssatzes von monatlich 0,5% (6% im Jahr) auf Steuernachzahlungen und Steuererstattungen des Fi-
nanzamts für verfassungswidrig erklärt. 

Die Kläger hatten geltend gemacht, dass der gesetzliche Zinssatz im Vergleich zum viel niedrigeren 
Marktzinssatz für Geldanlagen stark überhöht sei, was die Finanzverwaltung bisher bestritten hatte. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Steuergesetzgeber keinen konkreten Zinssatz vorgegeben, son-
dern diesen nur verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Diese 
muss sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle noch nicht 
bestandskräftigen Bescheide erfassen. 

Bayerns Finanzminister war sogar einen großen Schritt weitergegangen und hatte an den Bund appelliert, 
»hier die transparenteste, unbürokratischste und einfachste Lösung umzusetzen und den Steuerzins abzu-
schaffen.« 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Roland Franz & Partner 
 
Roland Franz 
Steuerberater 
 

Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen. 
Wir sind für Sie da! 

 
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 

www.franz-partner.de 
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